
Die anschließende Untersuchung der saarländischen Zustände durch den Völker¬

bundsrat im Sommer 1923 zog zum ersten Male die Aufmerksamkeit nicht direkt
beteiligter Mächte auf das Saargebiet12 . Daraufhin vollzog sich ganz allgemein

eine Wende in der Politik der Regierungskommission. Von nun an verhielt sich

ihr Präsident Rault weit vorsichtiger bei Maßnahmen, die seiner profranzösischen

Haltung zugeschrieben wurden.
Schließlich war es 1926 so weit, daß der Völkerbundsrat Rault ablöste und durch
das kanadische Mitglied der Regierungskommission, George Washington Stephens,

ersetzte. Diesem folgten mit E. C. Wilton und G. Knox bis 1935 nur noch Präsi¬

denten aus Großbritannien, die endlich die Neutralität in der Amtsführung zu

verbürgen schienen, die man von deutscher Seite immer wieder verlangt hatte13 .

Ebenso war 1924 einem Ausgleich des Verhältnisses die Ernennung des Saarlän¬

ders Bartholomäus Kossmann zum Mitglied der Regierungskommission günstig.
Er war zum einen das erste saarländische Mitglied von Format und hatte zum

andern die allerbesten Beziehungen zu deutschen Stellen in Berlin und München,

vor allem zum Saarreferenten des Auswärtigen Amtes, dem Vortragenden Lega¬

tionsrat Dr. Hermann Voigt14 . Frankreich hatte in Jean Morize, der seit 1920

als Sekretär Raults tätig war und 1926 als französisches Mitglied der Regierungs¬
kommission dem bisherigen Präsidenten folgte, einen fähigen und geschickten

Vertreter seiner Interessen in der saarländischen Zentralverwaltung15 .

Seit der Mitte der zwanziger Jahre bildete sich so ein Verhältnis zwischen der
deutschen Regierung und der Regierungskommission heraus, das die sachlichen

Fragen in guter Zusammenarbeit erledigte, bei den deutschen Behörden jedoch

immer von einer gewissen Distanz zu der „ihrem Wesen nach“ fremden Regie-

rungsgewalt getragen war. Die deutsche Zurückhaltung hinderte das Auswärtige
Amt, 1932 eine Kandidatur Kossmanns für die Präsidentschaft der Regierungs¬

kommission zu unterstützen 16
, so daß der Brite Knox ernannt wurde. Dieser re¬

gierte bis 1935 das Saargebiet, nachdem sich durch die Machtergreifung des

Nationalsozialismus das Verhältnis zu Deutschland wesentlich geändert hatte.

2. Die saarländische Beamtenschaft und Deutschland

Eine vollkommen von Deutschland unabhängige Regierung mußte den deutschen
Einfluß über die Abtrennungszeit hinweg bedeutend erschweren, wenn nicht in
mancher Hinsicht ganz vereiteln. Wesentlich war daher, wie die Beamtenschaft
zusammengesetzt sein würde und in welcher Beziehung ehemalige deutsche Be¬

12 SDN JO IV, 1923, S. 854ff. und 859ff.
13 So z. B. W e h b e r g , Saargebiet, S. 14.
14 Jolas, Heinrich, Berufliche Erlebnisse eines pfalz-bayerischen Verwaltungsbeamten

(maschr.), Bd. 2, 1935, S. 173 (Staatsarchiv Speyer). Aufzeichnung des Ausw. Amtes
v. 23.8.1932: BA R 431/252, Bl. 232.

16 Jolas, Berufl. Erlebnisse, Bd. 2, S. 172f. Im übrigen fanden sich an der Spitze der
saarländischen Zentralverwaltung kaum Beamte, die der deutschen Seite vertrauens¬
würdig erschienen.

14 Vgl. Aufzeichnung des Ausw. Amtes v. 12.1.1932 (BA R 431/252, Bl. 14), die über¬
haupt über die deutsche Einstellung zur Regierungskommission Aufschluß gibt.
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